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Mitteilung des Senats vom 11. Januar 2000

3. Änderung des Landschaftsprogramms Bremen 1991 im Zusammenhang
mit der 87. Änderung des Flächennutzungsplans Bremen 1983 (Wohnbau-
flächen Bremen Borgfeld)

Nach der fortgeschriebenen Wohnungsbaukonzeption des Bremer Senats sind in
Bremen bis zum Jahre 2010 ca. 21.000 Wohneinheiten erforderlich. Während der
überwiegende Teil durch Verdichtung im Bestand und durch Neubau innerhalb der
Siedlungsfläche geschaffen werden soll, sind ca. 7.000 Wohnungen in neuen gro-
ßen zusammenhängenden Wohngebieten geplant. Zu diesem Zweck wurde u. a.
die 87. Änderung des Flächennutzungsplans Bremen 1983 notwendig. Die Deputa-
tion für das Bauwesen hat am 27. Mai 1999 der 87. Flächennutzungsplanänderung
zugestimmt. Die Flächennutzungsplanänderung kann erst dann Rechtskraft erlan-
gen, wenn die entgegenstehenden Naturschutzrechte geändert sind.

Die hier vorgesehene Wohnbebauung steht im Widerspruch zu den für diesen Be-
reich geltenden Zielen der Landschaftsplanung, wie sie im 1991 beschlossenen
Landschaftsprogramm Bremen dargestellt sind. Diese sehen die Freihaltung und
Entwicklung des betroffenen Landschaftsraumes Wesersandterrasse vor.

Die 87. Änderung des Flächennutzungsplans 1983 kann erst dann in Kraft treten,
wenn u. a. die bisher geltenden Ziele des Landschaftsprogramms Bremen für den
o. g. Bereich geändert worden sind. Die Deputation für Umwelt und Energie (L) hat
in ihrer Sitzung am 9. Dezember 1999 dem Entwurf der 3. Änderung des
Landschaftsprogramms Bremen zugestimmt.

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf zur 3. Änderung des
Landschaftsprogramms Bremen 1991 mit der Bitte um Beschlussfassung.

Der Änderungsbereich des Landschaftsprogramms entspricht hinsichtlich der
Wohnbauflächen weitgehend der Flächennutzungsplanänderung. Darüber hinaus
bezieht die 3. Änderung auch zwei Teilflächen östlich der Borgfelder Heerstraße/
Borgfelder Allee ein, für die das Landschaftsprogramm an die Bauleitplanung bzw.
bereits realisierte Vorhaben angepasst werden soll.

Die 3. Änderung des Landschaftsprogramms Bremen 1991 hat keine finanziellen
Auswirkungen.

In dem nach § 6 des Bremischen Naturschutzgesetzes vorgeschriebenen Verfahren
zur Änderung des Landschaftsprogramms hat in der Zeit vom 29. April bis 31. Mai
1999 die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange stattgefunden. Die öffentliche
Auslegung erfolgte in der Zeit vom 16. Juli bis 25. August 1999.

Es wurden von Seiten des Gesamtverbandes Natur- und Umweltschutz Unterweser
(GNUU) e. V. und des Ortsamts Borgfeld im Rahmen der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange Anregungen und Bedenken vorgetragen.

Die einzelnen Argumente wurden thematisch zusammengefasst und geprüft.

1. Zum Einwendungspunkt Mangelnde Erforderlichkeit des Wohnbauvorhabens
wurden die Anregungen wie folgt zusammengefasst:

Die Erforderlichkeit der geplanten Wohnbebauung in der geplanten Form wird
nicht akzeptiert. Die Ausweisung immer neuer Flächen für die Wohnbebauung geht
an der aktuellen Entwicklung sowie den für die Zukunft klar erkennbaren Trends
der Bevölkerungsentwicklung vorbei. Aktuell besteht im Sektor Reihenhaus bereits
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ein Überangebot an hochwertigem Wohnraum. Sollte man wegen mangelnder
Nachfrage deshalb die vorgesehene Bebauung in Richtung Einfamilienhaus än-
dern, bekommt man aber zahlenmäßig nicht den gewünschten Einwohnereffekt.
Die verstärkte Inanspruchnahme von stadtnaher Landschaft für den Wohnungsbau
stellt einen Widerspruch zu einem schonenden Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen wie dem Boden und Natur und Landschaft dar. Damit begibt sich Bremen
auch in Widerspruch zu den Zielsetzungen der von ihm mitgetragenen Agenda 21
sowie Habitat 2000, die eine drastische Verringerung beim Siedlungsbau einfor-
dern.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Nach der bremischen Wohnungsbaukonzeption sollen ca. 7000 Wohnungen in gro-
ßen zusammenhängenden Wohngebieten entstehen. Die Flächen im Planbereich
sind Teil dieses Programms. Ca. 850 Wohnungen davon sollen hier realisiert wer-
den, das ist ein Anteil von 12 % am Gesamtprogramm. Es geht im Übrigen nicht nur
um eine unmittelbare Bedarfsbefriedigung, sondern es ist ausdrückliches Ziel der
bremischen Wohnungsbaupolitik, ein Angebot zu machen, um Familien das Bauen
in Bremen zu ermöglichen. Die vorgesehenen Flächen in Borgfeld gehen aber nicht
über den Bedarf hinaus.

2. Zum Einwendungspunkt

Negative Auswirkungen auf die Zielsetzungen des Naturschutzes und Gefährdung
von Naturschutzgebieten

wurden die Anregungen wie folgt zusammmengefasst:

Das geplante Wohngebiet Borgfeld wird die mit erheblichen Steuergeldern über
lange Jahre kontinuierlich aufgebauten Naturschutzgebiete Borgfelder Wümme-
wiesen, Untere Wümme sowie Hollerland belasten bzw. gefährden. Durch die Ver-
drängung von Landwirten kann es auf den noch verbliebenen Flächen im Umfeld
der Naturschutzgebiete zu intensiverer Bewirtschaftung kommen. Durch die Verla-
gerung oder die Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben werden das Manage-
ment und die Zielsetzungen des Naturschutzes zumindest gefährdet oder er-
schwert. Eine Belastung der empfindlichen Naturschutzgebiete entsteht auf jeden
Fall durch den zunehmenden Erholungsdruck, der sowohl durch die steigende Be-
völkerungszahl als auch den verringerten Naherholungsraum in der freien Land-
schaft hervorgerufen wird. Generell werden nachteilige Entwicklungen für den
Bestand und die Weiterentwicklung der Naturschutzgebiete Hollerland und Borg-
felder Wümmewiesen befürchtet.

Es ist außerdem zu befürchten, dass mit dem Baugebiet Borgfeld-West Fakten ge-
schaffen werden, die zur Durchsetzung einer Hollerlandtrasse benutzt werden
könnten. Die stark steigende Zahl der Pendler bei unzureichender Infrastruktur
und mangelhaftem ÖPNV-Angebot wäre ein solches Faktum.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die Auswirkungen der der Landschaftsprogrammänderung zugrundeliegenden 87.
Flächennutzungsplanänderung auf die mögliche Intensivierung der Landwirt-
schaft in den umliegenden Schutzgebieten sind durch die zwischen den Landwir-
ten und dem Vorhabensträger geschlossenen Kaufverträge gegenstandslos gewor-
den, da diese jetzt ganz aus dem Gebiet gehen werden oder eine extensive Nutzung
beibehalten. Die Befürchtung, dass es durch die geplante Wohnbebauung zu Bela-
stungen und nachteiligen Entwicklungen für in der Umgebung befindliche Natur-
schutzgebiete kommt, wird dann als nicht signifikant eingeschätzt. Bereits jetzt be-
finden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den genannten Naturschutzgebieten
Siedlungsflächen, ohne dass es zu gravierenden Gefährdungen dieser Gebiete ge-
kommen wäre.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich um aus Sicht des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes erhaltenswerte Flächen handelt, die gemäß dem gülti-
gen Landschaftsprogramm erhalten und entsprechend entwickelt werden könnten.

Andererseits sollen im Rahmen der Umsetzung des bremischen Wohnungsbaupro-
gramms Wohnbauflächen ausgewiesen werden, damit ein zahlenmäßig bedeutsa-
mer Beitrag zur Wohnungsversorgung in Bremen geleistet werden kann. Besonders
für Familien soll ein Angebot gemacht werden, dass weitere Abwanderungen dieser
Bevölkerungsgruppe in das Umland verhindert. Die Schaffung und Sicherung von
angemessenem Wohnraum würde durch das erhöhte Steueraufkommen gleichzei-
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tig zu einer Stärkung der Finanzkraft Bremens führen. Für die geplante Wohnbe-
bauung gibt es deshalb keine Alternative. Die Gemeinwohlinteressen des Natur-
schutzes einerseits und des Bedarfs an Wohnbauflächen andererseits stehen sich
somit in einem Zielkonflikt gegenüber.

Im Rahmen einer Gesamtabwägung der verschiedenen Belange und einer zusam-
menfassenden Würdigung der vorgetragenen Einwendungen und den dazu getrof-
fenen Feststellungen haben in diesem Falle die Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege im Ergebnis zurückzutreten.

Den vorgetretenen Anregungen und Bedenken konnte demzufolge im Wesent-
lichen nicht gefolgt werden.

Als nach § 43 BremNatSchG anerkannter Verband hat sich der Gesamtverband Na-
tur- und Umweltschutz Unterweser e. V. (GNUU) im Rahmen der Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange geäußert. Die Änderung des Landschaftsprogramms für
die Teilfläche 2 (s. Anlage) aus den o. g. Gründen wird vom GNUU abgelehnt.

Der Beirat Borgfeld wurde auf der Deputationssitzung am 9. Dezember 1999 durch
den Beiratssprecher Herrn Dr. Carlsson vertreten. Er lehnt für die Teilfläche 2
(s. Anlage) im Bereich Borgfeld-West die Änderung des Landschaftsprogramms
weiterhin ab.

Der Naturschutzbeirat der obersten Naturschutzbehörde wurde am 17. März 1997
sowie am 6. September 1999 beteiligt. Er hat der Änderung zugestimmt.

Anlage

Entwurf der 3. Änderung des Landschaftsprogramms mit Begründung sowie den
Änderungskarten 9.1, 10.1, 11.1 und den entsprechenden Legenden und Text-
änderungen.
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